
Beschluss über die Feststellung 
des Jahresabschlusses nach § 95b Absatz 1 GemO:

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 

10.11.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2022 mit folgenden Werten fest:

EUR

1. Ergebnisrechnung

1.1 Summe der ordentlichen Erträge 12.771.367,88

1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen 11.791.250,85

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) + 980.117,03

1.4 Außerordentliche Erträge 27.963,71

1.5 Außerordentliche Aufwendungen 181.722,57

1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) - 153.758,86

1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) + 826.358,17

2. Finanzrechnung

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.153.821,92

2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.252.895,22

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung 
(Saldo aus 2.1 und 2.2) + 1.900.926,70

2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 113.433,75

2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.703.802,31

2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit 
(Saldo aus 2.4 und 2.5) - 2.590.368,56

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) - 689.441,86

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00

2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00

2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 
(Saldo aus 2.8 und 2.9) 0,00

2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des 
Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) - 689.441,86

2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen 
und Auszahlungen + 10.679,01

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 9.162.339,24



2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 
2.12) - 678.762,85

2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 
(Saldo aus 2.13 und 2.14) 8.483.576,39

3. Bilanz

3.1 Immaterielles Vermögen 0

3.2 Sachvermögen 44.797.957

3.3 Finanzvermögen 10.992.049

3.4 Abgrenzungsposten 244.186

3.5 Nettoposition 0

3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) 56.034.193

3.7 Basiskapital 30.785.545

3.8 Rücklagen 11.400.585

3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0

3.10 Sonderposten 11.397.110

3.11 Rückstellungen 1.463.644

3.12 Verbindlichkeiten 517.763

3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 469.544

3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) 56.034.193



4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen
(§ 49 Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)

Vorjahr
2021

Haushaltsjahr
2022

EUR EUR

Detaillierte Darstellung der Behandlung von 
Überschüssen und Fehlbeträgen

3 4

1. beim ordentlichen Ergebnis   

1.2 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des 
ordentlichen Ergebnisses 1.091.016,56 980.117,03 

2. beim Sonderergebnis   

2.2
Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonder-
ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen
des Sonderergebnisses

820.527,25 153.758,86 

Auslegung des Jahresabschlusses
Der Jahresabschluss 2022 mit Rechenschaftsbericht liegt gemäß § 95 b Abs. 2 der Gemeindeordnung 
in der Zeit von Montag, 17. November 2025 bis einschließlich Dienstag, 25. November 2025 auf dem 
Rathaus in Zimmer Nr. 11 während den üblichen Dienstzeiten öffentlich zur Einsicht aus.
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